
TVÜ-Ärzte: § 4 Eingruppierung

§ 4  Eingruppierung 
 
Für die Eingruppierung der Ärzte ab 1. November 2006 gilt die Entgeltordnung gemäß § 12 TV-Ärzte

.

Niederschriftserklärung zu § 4:1Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Ärzte, die am 31. Oktober 
2006 die Bezeichnung „Oberärztin/Oberarzt“ führen, ohne die Voraussetzungen für eine Eingruppierung als 
Oberärztin beziehungsweise Oberarzt nach § 12 TV-Ärzte zu erfüllen, die Berechtigung zur Führung ihrer 
bisherigen Bezeichnung nicht verlieren. 2Eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe Ä 3 ist hiermit nicht 
verbunden. 3Die Tarifvertragsparteien werden im Frühjahr 2007 auf Verlangen des Marburger Bundes 
gemeinsam die ordnungsgemäße Überleitung in den TV-Ärzte prüfen. 4Die missbräuchliche Entziehung der 
Tätigkeit mit dem ausschließlichen Ziel, eine höhere Eingruppierung beziehungsweise eine 
Besitzstandzulage zu verhindern, ist nicht zulässig.


